
L binbcrnsnngskunömachnng.
Die bei den Musterungenbis zu dem nute» festgesmcnEiurücknngstcrminzum^andsturmdienstc

mit der Waffe geeignetbesnndciicnösterreichischen und ungarischen Landsturmpflichtigen

des Geburtsjahrgonges 1897
haben, sofernsienichtschonzmnDienstemit derWaffehcrangezvgcnodervondiesemDiensteans Mcksichten
des öffentlichenDienstes oder Interesses ans bestimmteoder unbestimmteDauer enthobenwordensind,
einzurückenund sichbei dem in ihrem LandsturmlegitimntionSblattebezeichnelenk. und k. Ergänznngs-
bezirkskommando. beziehungsweisek. k. Laudwehr-sLandesschützen-sErgänzuiigsbezirkskomniando

^^ äm 15. Oktober 1915
Die beiNachmusterungennach diesemEinrücknngstermingeeignetBefundenenhabenbinnen48 Stunden

nachihrerLästerung einzurücken.
Für jeneLaudsturmpflichtigcn. die wegenvorübergehenderErkrankungerst zu einemspäterenals dem

für sic nachden obigenBestimmungengeltendenTermine einzurückenhaben, gilt der hiefür bestimmte, ans
demLandsturmlegitimatiouSblattezu entnehmendeTermin.

Die Laudsturnivslichtigcnhaben sichan dem für sic bestimmtenEinrückungstageim allgemeinenbis
spätestens 11 Uhr vormittags cinzufiudcli. Etwaigekleinere ÜberschreitungendieserStunde sindnur
dann zulässig, wennsiedurchdie Berkchrsvcrhältnissebegründetwerdenkönnen.

Falls das im Laudstnrmlcgitimationsblattebezeichnet» k. n. k. Ergäuzungsbezirkskommando. beziehungs¬
weisek. k.Landwehr-lLandesschützen^ErgänzungsbezirkskommaiidvinzwischenscinenStandort gewechselthaben
sollte, könnendie an diesesgewiesenenLandslnrmpflichtigeuauchzu demihremAufenthaltsortenächstgelegeuen
k. n. k. Ergänzungsbezirkskommando. beziehungsweisek. k. Laudwehr-lLandesschützen-jErgänznugsbezirks-
kommandveinrücken.

Es liegt im Interesse cines jeden cinrückcnden^andsturmpflichtigcn. ein Paar fester feldbranchbarer
Lchuhe. Wvllwäsche. nach TunlichkeitschafwvlleneFnsilappen. dann ein Eßzcug und ein Estgesäsi. sowie
Putzzeugmitznbringeii. Für die mitgebrachtenSchuhe nud die Wvllwäschewird die durchSchätzungfcskzu-
setzendeBergntunggeleistet, wennsichdieseGegenständeals vollkommenscldbrauchbarerweisen. Auchempfiehlt
es sich. Nahrungsmittelfür den Tag des Eintreffens mitzubringen. wofür eine festgesetzteBergntung
geleistetwird.

Das Landfturmlcgitimativnsblattberechtigtbeider Einrückungzur freienEifenbahnfahrtSchnellzüge
ausgenommen—undistvorAntritt dieserFahrt beiderPersonenkassederAnsgangsstativnabstcmpclnzn lassen.

Die vorstehendeEinberufunggilt auchfür die im Jahre 1897 geborenen, bei den Musterungenzum
Dienstemit der Waffegeeignetbefundenenbosnisch-hercegovinischcn Dienstpflichtigen in der Evidenz
der zweitenReserve, welchesichan dem oben angegebenenTermine bei demk. undk. Ergänzungsbezirks-
kommandveinzufiudeuhaben, zn dem ihr Aufenthaltsortgehört.

NomUayislrote der Reichr-Haupt-midResidenMt Wien olo politischerZezirksbekiörde.

Wien, am 28. September1915.


	[Seite]

